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TEIL B – TEXT 
 

ZUR SATZUNG ÜBER DIE 3. ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 1 DER GEMEINDE TESTORF-STEINFORT FÜR EINEN 
TEILBEREICH DES GEBIETES "AM PARK" IM NORDEN DER ORTSLAGE  
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET 
(§ 4 BauNVO und § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO) 
 

1.1.1 Das festgesetzte Allgemeine Wohngebiet (WA) dient gemäß § 4 Abs. 1 BauNVO 
vorwiegend dem Wohnen. 

 
1.1.2 In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 

nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
Nr. 3 – Anlagen für Verwaltungen, 
Nr. 4 – Gartenbaubetriebe und 
Nr. 5 – Tankstellen  
gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit 
ausgeschlossen. 
 

1.1.3 In dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO 
Gebäude, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt 
vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur Begründung 
einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen im Sinne 
des § 13a Satz 1 BauNVO) unzulässig. Abweichend davon sind Räume, die einem 
ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft 
zur Verfügung gestellt werden und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit 
geeignet und bestimmt sind und der im Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung 
baulich von untergeordneter Bedeutung sind (Ferienwohnungen im Sinne des § 13a 
Satz 2 BauVNO), ausnahmsweise zulässig.  
 

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18 BauNVO) 
 

2.1 Höhe der baulichen Anlagen 
Der festgesetzte Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden) dient als Bezugshöhe für die 
Festsetzungen der Höhen baulicher Anlagen. 
 

2.2.1 Die Traufhöhe als oberer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der Außenseite der 
Außenwand mit der Dachhaut und dem Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden). Die 
festgesetzte Traufhöhe gilt nicht für Traufen von Dachaufbauten und -einschnitten 
sowie für Nebengiebel bei Hauptgebäuden.  
 

2.2.2 Die Firsthöhe als oberer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der Dachaußenhautflächen 
also der oberste Abschluss der Dachhaut und dem Erdgeschossfußboden 
(Fertigfußboden).  
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2.2.3 Die maximal zulässige Firsthöhe darf ausnahmsweise durch technische Aufbauten, 
Schornsteine, Lüftungsrohre und Antennenanlagen bis zu einer Höhe von 2,00 m 
überschritten werden. 
 

2.2.4 Die Höhe des Erdgeschossfußbodens (Fertigfußboden) darf maximal 50 cm über dem 
festgesetzten unteren Bezugspunkt liegen. Der Erdgeschossfußboden darf nicht unter 
dem unteren Bezugspunkt liegen. 
 

2.2.5 Als unterer Bezugspunkt wird die Oberkante der angrenzenden öffentlichen 
Erschließungsstraße (Schwalbenweg) in der Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor 
der Gebäudemitte festgesetzt. 

 
3. GRUNDSTÜCKSBREITEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
 

 Die Grundstücksbreiten für Grundstücke, die zur Bebauung mit Einzelhäusern 
vorgesehen sind, müssen mindestens 20,00 m betragen und für Grundstücke zur 
Errichtung von Doppelhäusern mindestens 30,00 m. 

 
4. GARAGEN UND ÜBERDACHTE STELLPLÄTZE 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 und 14 Abs. 1 BauNVO) 
 

Garagen und überdachte Stellplätze sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO 
sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Garagen und 
überdachte Stellplätze sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO sind zwischen 
straßenseitiger Gebäudefront und der Straßenbegrenzungslinie unzulässig. Diese 
Festsetzung gilt nicht für: 
- Zugänge und Zufahrten zu den Grundstücken. 
- Einfriedungen, 
- Standorte für Wärmepumpen, 
- Standorte für Abfallbehälter. 
 

5. ANSCHLUSS AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 
Es ist pro Baugrundstück eine Zufahrt mit einer Breite von maximal 4,00 m zulässig 
sind. Abweichend davon sind bei Grundstücksbreiten über 25,00 m zwei Zufahrten mit 
einer Breite von maximal 4,00 m zulässig. 
 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  
(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V) 

 
1. ANFORDERUNGEN AN DIE ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN 
 (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V) 

 
1.1 DÄCHER 
 
1.1.1 Die Dächer sind als symmetrische Steildächer in der Form von Sattel- oder 

Krüppelwalmdächern mit einer zulässigen Dachneigung von 30° bis 48° auszubilden. 
Die Dächer sind mit Harteindeckung im roten bis rotbraunem oder grauen bis 
dunkelgrauen Farbspektrum zu decken. Reflektierende Dacheindeckungen sind nicht 
zulässig. In die Dacheindeckung integrierte oder auf den Dachflächen angebrachte 
Anlagen zur Energiegewinnung (Solar- und Photovoltaikanlagen) sind zulässig.  
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1.1.2 Für untergeordnete Gebäudeteile sowie für überdachte Stellplätze, Garagen und 
Nebenanlagen i.S. von § 14 Abs. 1 BauNVO sind abweichende Dachneigungen und 
Dachformen zulässig. 

 
1.2. AUßENWÄNDE 
 
1.2.1 Zur Gestaltung der Außenwände sind Verblendmauerwerk oder glatt verputzte 

Außenwandflächen mit heller Farbgebung (in den Farbspektren weiß, beige, hellgrau) 
zulässig. Andere Baustoffe, z.B. Holz, Metall und Glas, dürfen verwendet werden, 
wenn sie nicht mehr als 30 % einer Fassade in Anspruch nehmen. 

 
1.2.2 Anbauten, Wintergärten, Garagen und überdachte Stellplätze sowie Nebenanlagen i.S. 

von § 14 Abs. 1 BauNVO sind neben den zulässigen Fassaden gemäß 1.2.1 auch als 
Holzfassade/ -konstruktion und als Metallkonstruktion zulässig. 

  
2. GESTALTUNG DER PLÄTZE FÜR BEWEGLICHE ABFALLBEHÄLTER SOWIE 

ART, GESTALTUNG UND HÖHE DER EINFRIEDUNGEN 
 (§86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 

 
2.1 ABFALLBEHÄLTER 

 
Standorte für Abfallbehälter und Mülltonnen, die vom öffentlichen Straßenraum 
einsehbar sind, sind durch Einhausung, Sichtschutzelemente oder Eingrünung mit 
Hecken aus Laubgehölzen oder durch Einfriedungen, der Sicht zu entziehen. 

 
2.2 EINFRIEDUNGEN 

 
Einfriedungen der Grundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind nur als Hecke 
aus heimischen standortgerechten Laubgehölzen auch in Verbindung mit 
dahinterliegenden Holzzäunen, Drahtzäunen und Stabgitterzäunen zulässig. 
Dahinterliegende Zäune dürfen eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten und die 
Hecke nicht überragen. Als Bezugspunkt gilt die Oberkante der südlich angrenzenden 
Erschließungsstraße. 
 

 

III. GRÜNFLÄCHEN, PFLANZUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND 
MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
NATUR UND LANDSCHAFT, ANPFLANZUNGS- UND 
ERHALTUNGSGEBOTE 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25 und Abs. 6 BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB) 
 
1. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 

ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
1.1 Maßnahmen zur Oberflächengestaltung 
1.1.1 Flächenhafte Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder Steinbeete sind unzulässig. 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit diese Flächen nicht für eine 
andere zulässige Nutzung benötigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als 
Grünflächen anzulegen und zu unterhalten. 

 
1.1.2 Auf den Baugrundstücken sind die Befestigungen von Wegen, Zufahrten und 

Stellplätzen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Wasser- und 
Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 
Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 
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1.2 Maßnahmen zum Schutz von Grundwasser und Boden 
Zum Schutz des Grundwassers und des Bodens wird die Verwendung von 
unbeschichteten Metalldachflächen aus Zink, Kupfer oder Blei ausgeschlossen. 
Metallische Dacheindeckungen sind nur in beschichteter Form zulässig. 

 
1.3 Maßnahmen zum Schutz vor Lichtemissionen 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind für die 
Außenbeleuchtung an Gebäuden und auf Freiflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, 
Parkplätze, etc.) Lampen zu verwenden, die folgende Kriterien erfüllen: 
- Ausrichtung der Beleuchtung von oben nach unten mit Ausrichtung auf das zu 

beleuchtende Objekt. Einsatz von voll abgeschirmten Leuchten, die im installierten 
Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen. 

- LED-Leuchtmittel mit bernsteinfarbenem Licht mit einer Farbtemperatur von 1800 
bis 2200 Kelvin oder für die Beleuchtung von Schildern und Informationstafeln mit 
gelblichem bis warmweißen Licht mit einer Farbtemperatur < 2700 Kelvin. 

- Kein Einsatz von Lampen mit Wellenlängen unter 540 nm (Blau- und UV-Bereich). 
- Kein Einsatz von Lampen mit einer Farbtemperatur > 2700 Kelvin. 
Unzulässig sind insbesondere: 
- flächiges Anstrahlen ohne Informationsvermittlung (z.B. Fassaden von Gebäuden). 
- Beleuchtungs- inklusive Werbeanlagen mit bewegtem oder wechselndem Licht 

(z.B. Videowände, Skybeamer, etc.). 
 

2. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 
2.1 Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen auf den privaten Grundstücksflächen sind zweireihig mit heimischen 
standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen. 

 
2.2 Die Gehölze sind auf den für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

vorgesehenen Flächen in einem Reihenabstand von 1 m versetzt zu pflanzen.  
 
3. BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN 

UND STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE VON 
GEWÄSSERN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 

3.1 Die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten Einzelbäume (Baumreihe nach § 19 
NatschAG M-V) sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen und bei Abgang gleichartig 
zu ersetzen. Innerhalb der Baumreihe sind Zufahrten gemäß der textlichen 
Festsetzung I. 5 zulässig. 

 
 

IV. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  
 (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
 
1. VERHALTENSWEISE BEI BODENDENKMALFUNDEN 

 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von den geplanten Maßnahmen keine 
Baudenkmale oder Bodendenkmale betroffen. Wer während der Baumaßnahmen 
Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen 
anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein 
öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt 5 
Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach 1 



Planungsstand: Entwurf 26.06.2025 5 

Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren 
verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals 
dies erfordert – vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V. 

 
2. FESTPUNKTE DES GEODÄTISCHEN LAGENETZES 
 

In die Planzeichnung wurde gemäß Vorgabe des Landkreises Nordwestmecklenburg, 
Kataster- und Vermessungsamt der Lagenetzpunkt 100027 bekanntgegeben. Dieser 
ist zu sichern und dauerhaft zu erhalten. 
 
 

V. HINWEISE  
 
1. BODENSCHUTZ  
 

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzgesetzes 
genannten Personen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich der zuständigen 
unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg mitzuteilen. 
Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen 
Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich für die Bauherren und die 
von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, 
Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in 
Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg – 
Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren 
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu 
machen.  
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden.   
Die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) sind neben der 
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) zu beachten. Ab 500 m³ auf- oder 
eingebrachtem Bodenmaterial muss grundsätzlich mit 2 Wochen Vorlauf eine Anzeige 
an die UBodB (§ 6 (8) BBodSchV). Darüber hinaus gehende Anforderungen im 
Rahmen der Umsetzung der Planung sind bei Erfordernis der zuständigen Behörde 
vorzulegen (wie z.B. Probenahmeprotokolle). 
 

2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT 
 
Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen bzw. 
Gerüche des Bodens auftreten, ist die zuständige untere Bodenschutzbehörde des 
Landkreises Nordwestmecklenburg zu informieren. Der Grundstücksbesitzer ist als 
Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Sie unterliegen damit 
gleichzeitig der Anzeigepflicht. 
 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den 
Baustellen und fertiggestellten Objekten eine (sach- und umweltgerechte 
Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen) gemeinwohlverträgliche und 
geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg erfolgen kann. 
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3. MUNITIONSFUNDE 
 
Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über die 
Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet sind 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 
6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn 
empfohlen. 
 
Werden bei Erdarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition 
aufgefunden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der 
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und 
ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuziehen. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Es wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr 
hingewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie 
möglich auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn 
Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. 
 

4. GEWÄSSERSCHUTZ 
 
Mit den Bauarbeiten Im Plangebiet sind eventuell vorhandene Drainageleitungen und 
sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen. 
 
Lagerung, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen oder Herstellen, 
Behandeln und Verwenden von wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage 
des § 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) so zu erfolgen, dass eine 
Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
 
Werden bei der Durchführung der Planung Erdaufschlüsse auch Flächenkollektoren 
oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen notwendig, mit denen unmittelbar oder 
mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt 
wird, sind diese gemäß § 49 Abs. 1 WHG einen Monat vor Baubeginn bei der unteren 
Wasserbehörde anzuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige 
Grundwasserabsenkungen während der Baumaßnahmen zu. 
 

5. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 
 

5.1 Reptilien und Amphibien 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. 
die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell 
hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und Gruben zu 
entfernen sind. 
 

5.2 Brutvögel 
Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sollte die 
Baufeldberäumung in der Zeit vom 1.Oktober bis 28./29. Februar erfolgen. Anderenfalls 
ist im Zuge der ökologischen Baubetreuung der Nachweis zu erbringen, dass im 
Planbereich keine Vögel brüten. Ansonsten ist die Fläche bis zur Bebauung als Acker 
zu nutzen. 
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5.3. Gehölzschnitt und Gehölzbeseitigung 
Der Schnitt oder die Beseitigung von Gehölzen auf privaten und öffentlichen Flächen 
darf gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im 
Zeitraum vom 01. Oktober bis zum letzten Tag im Februar durchgeführt werden; in 
einem anderen Zeitraum sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung 
des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zulässig.  
 
Ausnahmen können auf Antrag von der zuständigen Naturschutzbehörde zugelassen 
werden. Dazu ist vom Antragsteller ein gutachterlicher Nachweis zu führen, dass keine 
besonders geschützten Tierarten entgegen § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen werden 
(z.B. Brutvögel, Fledermäuse). 
 

5.4 Nachtaktive Insekten, Fledermäuse und nachaktive Vögel 
Zum Schutz einer übermäßigen zusätzlichen Lockwirkung der Beleuchtung auf 
nachtaktive Insekten, Vögel und Fledermäuse sind im öffentlichen Bereich 
Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED-Leuchten zu verwenden. 

 
6. EXTERNE AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN 
 

Zum Ausgleich der entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft in Höhe von 
6.314 m² EFÄ (Eingriffsflächenäquivalent), die nicht über interne 
Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden können, werden 
Ausgleichsmaßnahmen in der Gemeinde Testorf-Steinfort durchgeführt oder 
Ökopunkte aus der Landschaftszone „Höhenrücken und mecklenburgische 
Seenplatte“ erworben. 

 


